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Aus dem Investitionsplan ein taugliches Führungsinstrument machen 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat 
1. die Investitionspläne künftig mit direktionsübergreifenden Gesamtzusammenzügen pro Planjahr 

darzustellen, damit die jährlich geplanten Investitionen besser ersichtlich sind 
2. die Beträge der in den Planjahren vorgesehenen Investitionen (Grossinvestitionen und übrige 

laufende erforderliche Investitionen) künftig im Rahmen einer Priorisierung näher an den jährlich 
geplanten Nettoinvestitionssummen zu orientieren 

3. jeweils zusätzlich darzulegen, welche Auswirkungen neue Projekte, die im Investitionsplan bisher 
nicht enthalten waren, auf die künftigen laufenden Rechnungen in Bezug auf Abschreibungen 
und Unterhalt usw. haben 

4. jeweils darzustellen, welche (bereits vorgesehene) Investitionen gegenüber dem letzten Investiti-
onsplan zeitlich hinausgeschoben werden müssen.  

5. Die Berichterstattung hat jeweils in der Novembersession zu erfolgen. 
Begründung: 
Die BDP-Fraktion stellt fest, dass sich bei allen Direktionen Planungen für grössere Investitionen in 
den Bereichen Strassen, Hoch- und Tiefbauten, öffentlicher Verkehr usw. häufen. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine Koordination aller grösseren Investitionsvorhaben des Kantons unerlässlich. Der 
Grosse Rat ist aufgrund des heutigen Informationsstands kaum in der Lage, die Projekte in ihrer 
Gesamtheit nach Finanzierung/Finanzierbarkeit, Wünschbarkeit/Dringlichkeit, Abfolge der Realisie-
rung und Priorität zu beurteilen.  
Der Investitionsplan ist mit seiner heutigen Darstellungsart eine Auflistung aller Vorhaben mit vor-
aussichtlicher Verteilung der Investitionstranchen auf die Planjahre und hat nur beschränkte Aussa-
gekraft, ob sich die für die Planjahre vorgesehenen Projekte und Investitionstranchen überhaupt 
finanzieren lassen. Der Bezug zu den jährlich geplanten Nettoinvestitionssummen und zu den Aus-
wirkungen auf die Jahresrechnungen fehlt. Die BDP-Fraktion misst einer solchen Planung und Ko-
ordination grosse Bedeutung zu.  
Da weitere Grossinvestitionen zu erwarten sind, gilt es im Voraus abzuklären, ob sie überhaupt fi-
nanzierbar sind oder welche anderen Investitionsvorhaben allenfalls zurückgestellt oder zeitlich er-
streckt werden müssen. Es hat wenig Sinn, Planungen und Vorprojekte an die Hand zu nehmen, 
wenn deren Realisierung aus Gründen der fehlenden Finanzierbarkeit und Dringlichkeit unter Um-
ständen mittelfristig kaum realisierbar ist und eine Verwirklichung nur ausserhalb eines überblickba-
ren Zeitrahmens in Frage kommt. Auf der andern Seite ergibt eine gute Koordination Regierung und 
Grossem Rat Klarheit und Spielraum zur Bewilligung finanzierbarer und dringlicher Projekte.  
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Die BDP-Fraktion ist überzeugt, dass Direktionen, Regierung und Parlament mit einer periodisch zu 
aktualisierenden Gesamtkoordination über ein sinnvolles Planungsinstrument verfügen würden. 
Begründung der Dringlichkeit: Mit Blick auf verschiedene laufende Planungen und Vorprojekte und 
die bevorstehenden Sparmassnahmen ist die dringliche Behandlung der Motion gegeben. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Der Regierungsrat geht davon aus, dass mit dem im Vorstoss erwähnten «Investitionsplan» die 
gesamtkantonale Investitionsplanung gemeint ist. Dabei handelt es sich um ein Führungsinstru-
ment, welches auf der Basis einer im Jahr 2011 durch den Grossen Rat überwiesenen Motion der 
Finanzkommission entwickelt und im Voranschlag (VA) 2013 und Aufgaben-/Finanzplan (AFP) 
2014-2016 erstmals publiziert worden ist1. 
Die gesamtkantonale Investitionsplanung ermöglicht einen Überblick über die wichtigsten Investiti-
onsvorhaben der Direktionen, der Staatskanzlei sowie der Gerichtsbehörden und der Staatsanwalt-
schaft der nächsten zehn Jahre (Voranschlagsjahr plus neun Jahre). Sie enthält zahlreiche Detailin-
formationen zu den einzelnen Investitionsvorhaben (Realisierungszeitraum, Gesamtkostenschät-
zung netto, bereits beanspruchte Mittel etc.) und wird jeweils jährlich im Rahmen des Planungspro-
zesses aktualisiert. In der gesamtkantonalen Investitionsplanung für die Jahre 2017 bis 2026 wer-
den diese Detailinformationen beispielsweise zu insgesamt 326 Investitionsvorhaben ausgewiesen. 
Bei jedem Investitionsvorhaben wird zudem die Differenz zwischen den Werten der bisherigen und 
der neuen Planung dargestellt. Die gesamtkantonale Investitionsplanung wird dem Grossen Rat 
jeweils in aggregierter Form im Anhang des VA / AFP (Ergebnisse auf Stufe DIR/STA/JUS) im Hin-
blick auf die Haushaltsdebatte in der Novembersession vorgelegt. Die Detailinformationen zu den 
einzelnen Investitionsvorhaben werden auf der Website der Finanzdirektion auf der sog. «elektroni-
schen Plattform» publiziert.2 
Nach Ansicht des Regierungsrates hat sich das Instrument der gesamtkantonalen Investitionspla-
nung in seiner heutigen Form bewährt. Einzelne Forderungen der vorliegenden Motion werden sei-
nes Erachtens überdies bereits mit dem heutigen Instrument abgedeckt (insbesondere Ziffern 4 & 5 
der Motion). 
Der Regierungsrat verschliesst sich der Prüfung einer Weiterentwicklung der gesamtkantonalen 
Investitionsplanung indessen nicht. Er beantragt deshalb dem Grossen Rat die Annahme der Moti-
on in Form eines Postulates. Um die Bedürfnisse des Grossen Rates abzudecken, sollte eine Wei-
terentwicklung der gesamtkantonalen Investitionsplanung nach Erachten des Regierungsrates aber 
wiederum in enger Zusammenarbeit zwischen ihm und der Finanzkommission erfolgen. Dabei ist zu 
beachten, dass die gesamtkantonale Investitionsplanung in ihrer heutigen Form ein praxistaugliches 
und letztlich auch sehr kostengünstiges Führungsinstrument darstellt. Für den Regierungsrat ist 
deshalb klar, dass die Weiterentwicklung der gesamtkantonalen Investitionsplanung nicht zu Lasten 
von deren Praxistauglichkeit gehen und – mit Blick auf das derzeit in Erarbeitung stehende Ent-
lastungpaket – auch nicht zu einem Mehrbedarf an personellen und finanziellen Ressourcen führen 
darf. 
Abschliessend weist der Regierungsrat darauf hin, dass er bereits heute Planungen und Vorprojekte 
nur unter der Voraussetzung der späteren Realisier- und Finanzierbarkeit des Investitionsvorhabens 
an die Hand nimmt. Dank der gesamtkantonalen Investitionsplanung lassen sich – bei unveränder-
ter Höhe der Nettoinvestitionen – Investitionsspitzen bereits heute frühzeitig erkennen und entspre-
chende Gegenmassnahmen ergreifen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat 
 
 
Präsidentin. Wir kommen zu Traktandum 49. Es ist eine Motion der BDP. Die Regierung ist bereit, 
den Vorstoss als Postulat anzunehmen. Wir führen eine freie Debatte, und der Motionär hat das 
Wort.  
 
Bernhard Riem, Iffwil (BDP). Unsere Fraktion hat in letzter Zeit mehrmals Rückweisungsanträge 
gestellt bzw. die Ablehnung von Kreditgeschäften beantragt, wenn auch nicht sehr erfolgreich. 
Grundsätzlich sind Investitionen des Kantons aus volkswirtschaftlicher Sicht erwünscht und ein 
                                                
1
 vgl. Motion 205-2010 Finanzkommission (Siegenthaler, BDP, Rüti b. Büren) «Gesamtkantonale Investitionsplanung» 

2
 siehe http://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/elektronische-plattform/informationen/investitionsplanungen.html  

http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-d462e20c11bd44fda2d72cf84f15cff9.html
http://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/finanzen/elektronische-plattform/informationen/investitionsplanungen.html
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wichtiges Mittel zur Entwicklung des Kantons. Aber wir haben enorme Summen für Investitionen 
bewilligt oder werden dies noch tun. Zur Erinnerung: Es gab mehrere Kredite für den Bahnhof Bern 
sowie einen Kredit für das Tram Region Bern, welches allerdings abgelehnt wurde. Hinzu kommen 
die Verkehrssanierungen in Aarwangen und im Emmental, der Campus Biel und der Campus Bern, 
das TecLab, Nachnutzungen, das Polizeizentrum Niederwangen, die Uni und das Inselspital, Ge-
fängnisse, das Strassenverkehrsamt etc. Dies ist nur eine kleine Auswahl an Projekten, die 100 
oder mehr Millionen Franken kosten. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe zuweilen ein 
mulmiges Gefühl. Ich möchte nicht mitverantwortlich sein, wenn in ein paar Jahren festgestellt wird, 
dass wir uns übernommen haben. Ich möchte auch nicht schuld sein, wenn die jährlichen Nettoin-
vestitionen zulasten der Rechnung stark erhöht werden müssen und Folgekosten die Jahresrech-
nung belasten, oder wenn geplante Projekte verschoben werden müssen. 
Befinden wir uns auf einem finanzpolitischen Blindflug? Manchmal habe ich dieses Gefühl, vor al-
lem dann, wenn ich von der Regierung oder vom Grossen Rat widersprüchliche Signale wahrneh-
me, oder wenn ich beobachte, dass nicht alle Seiten gleich überlegen, planen und sprechen. Ich 
mache mir Sorgen, wenn man aus Rücksichtnahme allen Projekten zustimmt. Wir wollen mit dieser 
Motion erreichen, dass die Regierung und der Grosse Rat bei Investitionsentscheiden einen besse-
ren Überblick über die Höhe und die Auswirkungen der notwendigen Nettoinvestitionen erhalten. 
Der Aufgaben-/Finanzplan führt die Investitionen der drei folgenden Jahre auf. Dieser ist relativ aus-
sagekräftig. Die gesamtkantonale Investitionsplanung wiederum, in der die Investitionen für vier bis 
zehn Jahre aufgelistet sind, ist zwar sehr nützlich, aber zu vage. Der Tramkredit Bern–
Ostermundigen zum Beispiel wurde nicht einmal zur Hälfte abgebildet. Auch das Polizeizentrum war 
erstens nicht vollständig und zweitens unter zwei Direktionen aufgeführt. Für genau diesen Zeithori-
zont von vier bis zehn Jahren bewilligen wir nun zahlreiche Grossprojekte. Aufgrund verschiedener 
Rückweisungsanträge, vielleicht auch aufgrund dieser Motion, hat sich immerhin etwas bewegt. 
Sowohl die FiKo wie auch die Baudirektorin haben sich zur gesamtkantonalen Investitionsplanung 
geäussert. Ein paar Dinge sind klarer geworden, andere nicht. Ich habe gelernt, dass ein gewisser 
Planungsüberhang in der Investitionsrechnung nötig ist. Projektverzögerungen oder sistierte Projek-
te können dann sofort durch andere Projekte ersetzt werden. So entsprechen die jährlichen Nettoin-
vestitionen möglichst weitgehend dem Budget. Etwas anderes wurde jedoch auch klar: Das Brem-
sen der BDP-Fraktion bei Grossprojekten ist durchaus berechtigt. Falls sich alle bewilligten Projekte 
tatsächlich in der planmässigen Ausführungsphase befinden werden, werden die bisherigen jährli-
chen Summen für die Nettoinvestitionen in den Jahren nach 2020 bei weitem nicht ausreichen. Die 
Planungsüberhänge sind nämlich sehr hoch. 
Diese Motion verlangt mittels fünf Forderungen eine bessere Übersicht über die finanziellen Folgen 
von Grossprojekten. Weiter soll der gesamtkantonale Investitionsplan ein praxistauglicheres Füh-
rungsinstrument werden. Ich bin darüber erfreut, dass der Regierungsrat sich diesem Anliegen nicht 
verschliesst und den Vorstoss wenigstens als Postulat entgegennehmen will. Dem Anschein nach 
teilt er unsere Anliegen, eine grösstmögliche Übersicht über die Investitionen zu erhalten. Die fünf 
Punkte möchte ich jedoch weiterhin als verbindlich in der Form einer Motion überweisen lassen. 
Aus meiner Sicht kann man diese problemlos einfordern. Nun bin ich gespannt auf die Diskussion 
und auf Ihre Erfahrungen mit diesen grossen Zahlen. Mich interessiert, ob Sie genügend dokumen-
tiert sind, um all diese grossen Investitionen nicht nur mit Überzeugung und Engagement, sondern 
auch fachlich abgestützt zu vertreten. 
 
Präsidentin. Wir kommen zu den Fraktionen. 
 
Barbara Streit-Stettler, Bern (EVP). Nun wollen sich offenbar auch noch andere zu Wort melden. 
Ich bin froh, dass ich nicht allein bin. Bei diesem Vorstoss wird die EVP dem Regierungsrat folgen. 
Sie möchte ihn gerne als Postulat annehmen. Wir haben den Eindruck, dass schon jetzt sehr viele 
Instrumente zur Steuerung der Investitionen vorhanden sind, und dass diese Instrumente auch 
funktionieren. Ein grosser Teil dieser Instrumente wurde sogar erst in den letzten Jahren eingeführt. 
Man hat somit diese Steuerungsinstrumente verbessert. Die FiKo und die BaK haben kürzlich ein 
Treffen mit der Baudirektorin durchgeführt. Sie hat uns die verschiedenen Instrumente aufgezeigt 
und uns dargelegt, wie diese eingesetzt werden. Die Baudirektorin hat sich auch offen dafür ge-
zeigt, diese Instrumente zu optimieren, wenn es sein muss, das heisst, wenn es sich zeigen würde, 
dass etwas nicht gut läuft. Eines ist jedoch sicher: Wir befinden uns nicht auf einem finanzpoliti-
schen Blindflug. Aus unserer Sicht hatte die BVE ihre Investitionen in den letzten Jahren im Griff. Es 
gab keine unkontrollierten Mehrausgaben, im Gegenteil: Die Investitionen gingen eher zurück. 
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Wir geben zu, dass Grossprojekte nicht immer einfach zu budgetieren sind. Es gibt Unwägbarkei-
ten. Dazu gehört etwa, dass ein Tramprojekt auf einmal in einer Abstimmung abgelehnt wird. Das 
kann passieren, daran kann auch eine anders geartete Investitionsplanung kaum etwas ändern. 
Grossprojekte lassen sich auch nicht auf einzelne Jahre hinunterrechnen. Es gibt zwangsläufig ei-
nen Peak bei solchen Projekten, und es kann sein, dass die Investitionskosten dadurch während 
eines Jahres viel höher sind und danach wieder sinken. Wir möchten diesen Vorstoss nun als Pos-
tulat annehmen, damit man diese Instrumente allenfalls noch weiter optimieren kann. 
 
Roberto Bernasconi, Malleray (SP). Les investissements sont les poumons d’une économie sai-
ne. En effet, à tous les niveaux – privés, communaux, cantonaux ou fédéraux, une gestion pertinen-
te des investissements est un signe de prospérité. Il est de ce fait très important que le gouverne-
ment et le Grand Conseil se dotent des meilleurs moyens pour la gestion de ces dits investisse-
ments. Le groupe socialiste est conscient que cela est très complexe, avec tous les paramètres à 
prendre en compte, la planification et la coordination des investissements dans toutes les directions. 
Mais il est aussi très important que tous les acteurs soient parties prenantes, notamment la com-
mission des finances. Afin de présenter et adapter au mieux les investissements du canton, le 
groupe socialiste va soutenir la motion, que ce soit sous forme de postulat ou de motion. 
 
Jürg Iseli, Zwieselberg (SVP). Wir haben hier einen Vorstoss, der fast gleich ist wie ein Vorstoss, 
den die FiKo im Jahr 2011 hier eingereicht hat, und welcher überwiesen wurde. Im Jahr 2013 ge-
langte im Zusammenhang mit dem Aufgaben-/Finanzplan 2014–2017 zum ersten Mal eine gesamt-
staatlichen Investitionsplanung mit Voranschlag zur FiKo. Dabei haben wir zum ersten Mal gese-
hen, wie diese Mittel eingesetzt werden sollen. Wir haben auch festgestellt, dass ein Überhang von 
30 Prozent besteht. Wir haben dies so akzeptiert, weil wir bei den Abschlüssen gesehen haben, 
dass man nicht mehr als 440–460 Mio. Franken investiert hat. Der Vorstoss verlangt genau das, 
was jetzt praktiziert wird und was uns die Regierung zur Verfügung stellt. Die FiKo erhält die Unter-
lagen in Papierform. Es ist ein dickes Dossier; der Mitmotionär, Jakob Etter, kennt es. So schlecht 
ist es nicht, was wir erhalten. Die FiKo kann natürlich nachschauen, ob alles drin steht, was sie wis-
sen will. Sie kann bei der Regierung nachfragen, wenn etwas fehlt, und die Fragen werden beant-
wortet. Ich bin auch überzeugt, dass die FIN alle Änderungen baldmöglichst vornimmt. Somit ist 
dieser Vorstoss aus meiner Sicht bereits erfüllt und könnte abgeschrieben werden. Es wird nichts 
Neues gefordert, sondern es steht nur drin, was schon praktiziert wird. Wenn es Justierungen brau-
chen sollte, wäre die FiKo stark genug, diese von der Regierung einzufordern. Ich denke, dass man 
dies im Dialog mit der Regierung immer hinbekommen hat. Die SVP-Fraktion wird eine Motion 
grossmehrheitlich unterstützen. Sie würde auch ein Postulat unterstützen. Ich beantrage, sowohl die 
Motion wie auch das Postulat abzuschreiben. 
 
Michael Köpfli, Bern (glp). Uns geht es ähnlich wie meinem Vorredner: Wir finden die gesamtkan-
tonale Investitionsplanung richtig. Es gibt sie bekanntlich noch nicht so lange. Sie ermöglicht viel 
mehr Transparenz und schafft die Möglichkeit, frühzeitig zu steuern. Die Verbesserungsvorschläge, 
welche die BDP einbringt, gehen teilweise sicher in die richtige Richtung, man kann sie auch noch 
prüfen. Einige wurden unseres Erachtens schon umgesetzt. Wir sehen keinen grossen Handlungs-
bedarf. In der Begründung steht, man sei mittels des heutigen Informationsstands kaum in der La-
ge, Projekte in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Diese Einschätzung teilen wir nicht. Wir denken, 
dass wir in diesem Bereich schon deutlich weiter sind als in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz 
spricht nichts dagegen, Verbesserungsmöglichkeiten anzuschauen. Insbesondere bei den Punkten 
1 bis 3 gibt es vielleicht noch Potenzial. Ob der Vorstoss als Postulat oder als Motion überwiesen 
wird, ändert die Ausgangslage nicht fundamental. Von dem her gesehen unterstützen wir den Vor-
stoss sowohl als Postulat wie auch als Motion. Uns sind zwei Dinge wichtig: Erstens möchten wir 
der Regierung recht geben, dass das Ganze praxistauglich bleiben muss, weshalb ein gewisser 
Pragmatismus erhalten bleiben soll. Man kann nicht erwarten, dass daraus ein zweiter Voranschlag 
oder ein zweites Investitionsbudget wird. Es muss eine langfristige Investitionsplanung bleiben, die 
auch eine gewisse Unsicherheit behält. Wenn wir diesen Vorstoss nun unterstützen, ist dies kein 
Misstrauensvotum gegen die heutige Investitionspolitik der Regierung oder des Kantons Bern. Wir 
sind der Überzeugung, dass wir teilweise einen grossen Investitionsrückstand haben und Investitio-
nen tätigen müssen. Selbstverständlich muss dies in wirtschaftlicher Weise geschehen, und das 
Parlament muss frühzeitig einbezogen werden. Genau dafür gibt es dieses Instrument, welches 
man vielleicht noch optimieren kann. Aber wir machen nicht mit, wenn es darum geht, generell die 
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Investitionspolitik des Kantons in Frage zu stellen oder sie sogar mit dem laufenden Budget oder 
der laufenden Rechnung zu vermischen.  
 
Natalie Imboden, Bern (Grüne). Ich kann mich meinen Vorrednern und Vorrednerinnen weitge-
hend anschliessen. Die grüne Fraktion hat Verständnis für das Anliegen. Wir teilen es auch. Die 
Investitionsplanung ist ein wichtiges Instrument. Wie ich heute schon gesagt habe, ist es zentral, 
dass wir in den Kanton Bern investieren. Es ist wichtig, zu prüfen, wo Bedarf besteht, und wo die 
stets knappen Mittel effizient eingesetzt werden sollen. Das ist für uns ein grosses Anliegen. Wenn 
der Vorstoss diesem Ziel dienen soll, haben wir dafür Verständnis. Wir sind jedoch der Meinung, 
dass wir mit der gesamtkantonalen Investitionsplanung ein sehr gutes und transparentes System 
haben, auch wenn diese nicht allen in gedruckter Form vorliegt. Das ist vielleicht ein Punkt, den 
man anpassen könnte. Im Moment befindet sie sich ja auf einer elektronischen Plattform, da tun 
sich die einen oder anderen vielleicht etwas schwer damit. Das Dossier ist vielleicht auch nicht ganz 
einfach zu lesen. Aber rein materiell gesehen hat man alle Informationen. Deshalb ist der Vorwurf, 
man wäre hier im Blindflug unterwegs, nicht zutreffend. Jedenfalls hat die grüne Fraktion diesen 
Eindruck nicht. Wir wissen, wo Bedarf besteht, und sehen auch, wo die Regierung Investitionsbe-
darf anmeldet und einplant. Es ist uns auch klar, dass der Grosse Rat den Rahmen vorgibt, in dem 
man sich bewegen muss. Von dem her gesehen haben wir Sympathien für diesen Vorstoss, aber 
wir sehen den zusätzlichen Nutzen einer Motion nicht, weil die Regierung ja darlegt, dass sie bereit 
ist, Optimierungen vorzunehmen. Deshalb sind wir mehrheitlich für ein Postulat. Es gibt jedoch auch 
einzelne, die eine Motion unterstützen würden. 
 
Hans-Jörg Pfister, Zweisimmen (FDP). Diese Motion greift etwas auf, mit dem sich FiKo und BaK 
bereits befassen. Darum hat es auch diese Infoveranstaltung gegeben, zu der Frau Baudirektorin 
Egger eingeladen hat, um den jeweiligen Ausschussmitgliedern aufzuzeigen, wo die Finanzierun-
gen der Grossprojekte festgehalten sind und bis zu welchem Jahr die Finanzierung sichergestellt 
ist. Die FiKo hat sich schon lange bei der BVE gemeldet und gefordert, dass man uns aufzeigen 
soll, ob zum Beispiel ein 100-Millionen-Projekt, welches wir bewilligen, in diesem Rahmen Platz hat, 
oder welches schon bewilligte Projekt allenfalls zurückgestellt werden muss. Für die FiKo ist es 
wichtig, hier den Überblick zu haben. Uns hat es immer etwas gestört, dass die FIN in den Mitbe-
richten zu diesen Grossprojekten sehr oft den Mahnfinger erhoben hat, obwohl sich die FIN und die 
BVE eigentlich vorgängig hätten absprechen sollen. Man könnte den vorliegenden Vorstoss als 
Postulat überweisen, weil ja schon an dieser Sache gearbeitet wird. Das Stimmenverhältnis in der 
FDP beträgt in dieser Sache 50 zu 50.  
 
Präsidentin. Als Mitmotionär spricht Jakob Etter. 
 
Jakob Etter, Treiten (BDP). Was haben wir in dieser Hinsicht heute für Führungsinstrumente? Wir 
haben den Voranschlag, den Aufgaben-/Finanzplan und eine Investitionsplanung. Doch uns fehlt 
der Zusammenhang zwischen diesen Führungsinstrumenten. Die laufenden Anpassungen bei Än-
derungen und Verschiebungen fehlen. Vor allem vermissen wir auch eine Priorisierung nach ge-
samtwirtschaftlich interessanten Investitionen. Das wollen wir mit dieser Motion erreichen. Änderun-
gen müssen immer möglich sein. Das will diese Motion auch nicht verhindern. Aber wenn es Ände-
rungen gibt, wollen wir wissen, welche Auswirkungen sie auf die Gesamtinvestitionen und auf die 
laufende Rechnung haben. Die Abschreibungen stellen das Bindeglied zwischen der Investitions-
rechnung und der laufenden Rechnung dar. Wir müssen wissen, welche Auswirkungen die Ver-
schiebungen von Investitionen auf die laufende Rechnung oder auf den Aufgaben-/Finanzplan ha-
ben. Diese Übersicht fehlt im Moment. Mit der vorliegenden Motion wollen wir versuchen, diese si-
cherzustellen. 
Es gab in den letzten Jahren auch Änderungen in der Organisation. Vorher hat die FiKo diese In-
vestitionen, insbesondere jene der Baudirektion, die ja die meisten Investitionen tätigt, behandelt 
und verabschiedet. Heute tut dies die BaK. Wir haben in der FiKo auch festgestellt, dass eine ge-
wisse Koordination noch fehlt und hier Verbesserungspotenzial besteht. Wenn man ein solches 
Führungsinstrument hat, um die Investitionen langfristig zu planen und zu priorisieren, und die Aus-
wirkungen auf die laufende Rechnung bekannt wären, würde dies die Entscheidungen vereinfa-
chen. 
Zum Antrag auf Abschreibung: Wir haben keine Priorisierung, ich wüsste nicht, wo sich diese be-
fände. Die Aktualisierung geschieht sehr langsam und ist schwerfällig. Wir stellen uns das etwas 
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anders vor. Vor allem hätten wir gerne mehr Informationen zu den Auswirkungen grosser Investitio-
nen auf die laufende Rechnung. Deshalb bitte ich Sie, diese Motion anzunehmen, ohne sie abzu-
schreiben. 
 
Präsidentin. Ich sehe keine weiteren Fraktionssprecher und keine Einzelsprecher. Wir führen eine 
freie Debatte. Frau Regierungsrätin Simon hat das Wort.  
 
Beatrice Simon, Finanzdirektorin. Der vorliegende Vorstoss hat einen etwas irreführenden Titel: 
«Aus dem Investitionsplan ein taugliches Führungsinstrument machen.» Wenn man zwischen den 
Zeilen liest, könnte man meinen, wir hätten noch kein taugliches Führungsinstrument. Liebe Gross-
rätinnen und Grossräte, ich denke, Sie gehen mit dem Regierungsrat darin einig, dass dies nicht der 
Fall ist. Das Führungsinstrument ist in der heutigen Konzeption sehr dienlich. Grossrat Iseli hat es 
gesagt: Vor sechs Jahren wurde eine Motion der FiKo überwiesen, die dazu führte, dass eine ge-
samtkantonale Investitionsplanung erarbeitet und im Voranschlag 2013 sowie im Aufgaben-
/Finanzplan 2014–2016 zum ersten Mal publiziert wurde. Wahrscheinlich möchte niemand mehr 
dieses Instrument missen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man es nicht weiterentwickeln kann, 
ganz im Gegenteil. Das sieht auch der Regierungsrat so. Allerdings haben wir gewisse Vorbehalte. 
Das kantonale Investitionsplanungs-Instrument wird in der heutigen Form sehr geschätzt und ist 
praxistauglich. Für mich als Finanzdirektorin ist nicht ganz unwichtig, dass es auch ein kostengüns-
tiges Führungsinstrument ist. Aufgrund dieser Ausgangslage muss uns eine Weiterentwicklung die-
ses bewährten Instruments tatsächlich einen Mehrwert bringen. Ich denke, dass wir auch hier keine 
Differenz haben. Das Instrument soll weiterhin miliztauglich und verständlich bleiben. Deshalb 
schlägt Ihnen der Regierungsrat vor, das Instrument genauer anzuschauen. Es ist uns aber nicht 
bei jedem Punkt dieser Motion klar, was eigentlich gewünscht wird. Um diese Differenzen zu berei-
nigen, wären wir bereit, uns mit der Finanzkommission zusammenzusetzen und darüber zu diskutie-
ren, wie wir dieses Instrument so weiterentwickeln können, dass es am Schluss immer noch dem 
Grossen Rat dient und ohne riesige Bürokratie auskommt. Deshalb beantragen wir Ihnen, diese 
Motion in ein Postulat umzuwandeln. Das Problem ist erkannt. Wir sind auch bereit, etwas zu tun, 
aber eine Motion ist sicher der falsche Weg, denn man sollte das Ganze etwas offener lassen. Wir 
sind auch bereit, mit der FiKo über dieses Thema zu diskutieren, wenn Sie diesen Vorstoss über-
weisen. 
 
Präsidentin. Ich gebe nochmals dem Motionär das Wort. 
 
Bernhard Riem, Iffwil (BDP). Herzlichen Dank für die Diskussion sowie für die Stellungnahme der 
Finanzdirektorin. Der gesamtkantonale Investitionsplan sei ein einfaches und effizientes Mittel. Es 
weist jedoch Mängel auf, die meiner Meinung nach behoben werden müssen. Kredite für grosse 
Projekte, die wir in letzter Zeit behandelt haben, waren nicht vorgesehen, bzw. es war keine Priori-
sierung ersichtlich. Unbestritten ist, dass wir ab 2020 einen grossen Investitions-Peak haben wer-
den. Man sollte dies auch klar herauslesen können. Wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen. 
Diese Motion könnte eigentlich so umgesetzt werden, aber ich wandle sie in ein Postulat. Ich habe 
den Willen herausgespürt, Verbesserungen vorzunehmen, und ich erwarte auch nicht, dass dazu 
eine riesige bürokratische Übung notwendig sein wird. Die Abschreibung fände ich hingegen nicht 
gerechtfertigt. Meines Erachtens wäre sie auch nicht im Sinne der Mehrheit, die hier gesprochen 
hat. 
 
Präsidentin. Wir haben es gehört: Der Motionär hat den Vorstoss in ein Postulat gewandelt. 
Gleichzeitig haben wir den Antrag Iseli auf Abschreibung des Vorstosses. Somit stimmen wir zuerst 
über das Postulat ab und anschliessend über dessen Abschreibung. Wer den Vorstoss als Postulat 
annimmt, stimmt ja, wer es ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 

Annahme als Postulat 

Ja 138 

Nein     0 
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Enthalten     0 

 

Präsidentin. Sie haben das Postulat einstimmig angenommen. Wir kommen zur zweiten Abstim-
mung. Wer das Postulat abschreiben will, stimmt ja, wer dies ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Antrag Iseli, Zwieselberg (SVP); Abschreibung) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 

Ablehnung der Abschreibung 

Ja 49 

Nein 87 

Enthalten   2 

 
Präsidentin. Sie haben die Abschreibung abgelehnt. Das Postulat wird somit nicht abgeschrieben. 
  


